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Desinfektion wichtiger Bestandteil der 

Infektionsprävention 

Ziel: Unterbrechung von Infektionsketten 

 

RKI zwei gesetzliche Aufgaben: 
  

 Erstellen der Liste gemäß  

§ 18 Infektionsschutzgesetz 
 

 Betreuung der KRINKO-

Empfehlungen 
 

 



Desinfektionsmittell iste  

Inhalt der RKI-Liste: 

CHEMISCHE MITTEL UND VERFAHREN 

- Händedesinfektionsmittel 

- Flächendesinfektionsmittel 

- Instrumentendesinfektionsmittel 

- Wäschedesinfektionsverfahren 

- Begasungsverfahren 

 

PHYSIKALISCHE VERFAHREN 

- Dampfdesinfektionsverfahren 

- Abfalldesinfektionsverfahren 

- (Desinfektions- und 

Reinigungsgeräte) 

 

Aktuell: 17. Ausgabe der Liste (2017) 

gesetzliche Aufgabe §18 IfSG 



Listungsverfahren 

Aufnahme erfolgt auf Antrag eines Herstellers 

- formale Prüfung der Antragsunterlagen 

- praktische Prüfung des Desinfektionsmittels  bzw.  

 –verfahrens 

- Bewertung 

- Abstimmung mit Einvernehmensbehörden   

 BfArM und UBA 

- Bescheid über Aufnahme oder Ablehnung 



Besonderheiten der RKI-Liste 

Für behördlich angeordnete Desinfektions-

maßnahmen,  

d.h. für den schwierigsten zur erwartenden Fall:  

- z.B. unbekannte Erreger 

- eingebettet in schützende Substanzen 

(beeinflussen Desinfektionsmittelwirkung) 
 

 Spezielle Prüfmethoden erforderlich 



Prüfmethoden für RKI-Liste 

Eigene Prüfmethoden für Flächen- und 

Instrumentendesinfektionsmittel  

- praxisnahe Tests 

  - umfassender Wirkbereich (Bakterien, Viren) 
 

Gemeinsame Prüfmethoden:  

- Wäschedesinfektion - VAH-Methode 

- Händedesinfektionsmittel VAH-Methoden/ 

europäische Normen 



RKI-Prüfmethoden 

 Resistente Testorganismen: Mykobakterien (M. 

terrae), Enterokokken, Poliovirus, Parvoviren 

 spezieller Prüfkörper Mattglas  

       (Wäsche  -Baumwolle) 

 Prüfanschmutzung: gerinnendes Blut 

 praxisnahe Desinfektionsmittelmenge 

 paralleles Testen einer Referenzsubstanz 

Strenge Anforderungen bedingen hohe 

Konzentrationen und z.T. lange EWZ 

 







Händedesinfektionsmittel 

 Bisher AM  

 Zulassung durch BfArM:  

 - Wirksamkeit 

 - Unbedenklichkeit (Verträglichkeit) 

 - pharmazeutische Qualität 

 Compliance abhängig von Sicherheit – 50-80 

Anwendungen/Schicht 

 Zukünftig: bereits zugelassenen AM behalten 

Zulassung 

    zusätzlich auch Biozidprodukte 



Wäschedesinfektionsmittel 

DIN EN 16616 als 

Prüfmethode: 

gravierende Fehler:  

- keine Vorgabe zum Spül- 

effekt der Waschmaschine 

- Fehler in Berechnung 



Verfügbarkeit der Wirkstoffe 

Wichtige Wirkstoffe: 

 Aldehyde (FD, ID): GDA, Fo, Glyoxal,   

 Bernsteinaldehyd…./(Fo-Abspalter 

 Alkohole (HD): Ethanol, 1-Propanol, 2-   

 Propanol 

 Ethanol ist essentiell für HD gegen  

 unbehüllte Viren 

 GDA ist essentiell für z.B. Endoskopaufbereitung 

 

    



Bisherige Folgen geänderter 

Gesetzgebung 

 Perborat – Percarbonat deutlich schlechtere 

Haltbarkeit (z.T. nur 6 Monate), PES in situ 

 GDA steht in Verdacht verboten zu werden – zur 

ersetzender Wirkstoff 

Verunsicherung der Anwender 

 Neue Produkte mit möglichst wenigen 

Wirkstoffen – Wirksamkeit? 

Anwendungseigenschaften? 

 Zahl der Produkte sinkt 

 



RKI als Zulassungsbehörde 

 

Artikel 55 der Biozidprodukte-Verordnung 

Ausnahmeregelungen 

1)…..wenn dies aufgrund einer Gefahr für die öffentliche 

Gesundheit, die Tiergesundheit oder für die Umwelt 

notwendig ist, die mit anderen Mitteln nicht eingedämmt 

werden kann. 

Chemikaliengesetz §12a  RKI zuständig 

Produkte der für RKI-Liste – spezielle 

Zulassung oder zusätzliche Kennzeichnung? 

 

 

 

 



Zusammenfassung 

• RKI-Liste ist für behördlich angeordnete 

Desinfektionsmaßnahmen vorgesehen 

• Strenge Prüfmethodik bedingt höhere 

Konzentrationen als für die Routinedesinfektion 

• BPR hat auch Auswirkungen auf die RKI-Liste 

(Händedesinfektionsmittel, verfügbare 

Wirkstoffe) 

• RKI ist Zulassungsbehörde gemäß Artikel 55 

BPR 


